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3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Der Änderungsbereich grenzt an ein geschütztes 
Biotop (MST03087). 
Es gibt keine offenen Gewässer im Plangeltungsbereich. Der Planbereich befindet sich nicht 
in einer Trinkwasserschutzzone. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde, teilweise auch in Privateigentum. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 5. Änderung liegt innerhalb des wirksamen Bebauungsplans Nr. 1 
„Fichtenweg“. Er ist als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz bzw. als 
Verkehrsfläche festgesetzt. Eine Bebauung ist somit nicht möglich. 
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichten-
weg“ 

 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ betrifft einen Teilbereich des Be-
bauungsplans am Birkenweg, die 3. Änderung wurde nicht zu Ende geführt und die 4. 
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Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ betrifft einen Teilbereich des Bebauungs-
plans im Südwesten des Lindenwegs. Die 2. und die 4. Änderung des Bebauungsplans be-
treffen den Geltungsbereich der 5. Änderung nicht. 
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Stadt Burg 
Stargard keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Sie liegt im Stadt-Umland-Raum des 
Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- und Abstim-
mungsgebot. Burg Stargard liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und einem Vorbe-
haltsgebiet Tourismus. Die Gemeinde wird durch das großräumige Eisenbahnnetz erschlos-
sen. Teile des Gemeindegebietes sind Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und 
Landschaftspflege.  
Gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale vorrangig zu 
nutzen. 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Stadt Burg Stargard ist im RREP MS als Grundzentrum festgelegt, das im Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg liegt.  Burg Stargard liegt in einem Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft und einem Tourismusentwicklungsraum. Teile der Gemeinde sind Vorbe-
haltsgebiet für Naturschutz- und Landschaftspflege sowie Vorbehaltsgebiete Kompensation 
und Erschließung. Die Gemeinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächener-
schließende Straßennetz, sowie das regional bedeutsame Radroutennetz und das großräu-
mige Schienennetz erschlossen. Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungs-
stromleitungen. 
Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Stadt Burg Stargard hat einen Flächennutzungsplan, der ist am 14.11.2001 wirksam ge-
worden ist. Die letzte wirksam gewordenen Änderung war die 5. Änderung des Flächennut-
zungsplans. 
Im Plangeltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg sind allge-
meine Wohngebiete dargestellt. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 
 
 
 
 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Es ist beabsichtigt die im Wesentlichen unbebaute Fläche nachzuverdichten und so die 
Wohnbaufläche zu erweitern.  
Mit dem Änderungsbebauungsplan entspricht die Gemeinde der Bodenschutzklausel nach § 
1a Abs. 2 BauGB. 
 
 

 
5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht dem Ent-
wicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
 
 

 
 
6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 5. Änderung werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
festgesetzt.  
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
zahl, die Geschossflächenzahl und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 5. Änderung werden die Grundflächenzahl 0,25, die Geschossflä-
chenzahl 0,4 und ein Vollgeschoss zwingend festgesetzt. Dies entspricht der umgebenden 
Bebauung. 
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6.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene prägend. Dementsprechend wurde offene Bau-
weise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
Damit die Baufelder zusammenhängend sind, wurden die an die ehemaligen Fußwege an-
grenzenden Bereiche in den Änderungsbereich miteinbezogen. 
 
 
 

6.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 5. Änderung erfolgt über die ört-
lichen Straßen Fichtenweg, Ahornweg und Lindenweg, die die Teile des Plangeltungsbe-
reichs im Süden bzw. Norden tangieren.  
Die Fußwege aus der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“, die im 
Plangeltungsbereich der 5. Änderung liegen, werden als allgemeine Wohngebiet bzw. private 
Grünflächen überplant. Die Fußwege nördlich des Fichtenwegs und nördlich des Ahornwegs 
existieren nicht. Der Fußweg zwischen Ahornweg und Lindenweg ist vorhanden und wird künf-
tig nicht mehr benötigt. 
 
 
 

6.3  Grünflächen 
 
In der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 1 „Fichtenweg“, ist zwischen Ahornweg 
und Fichtenweg eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. 
Der Spielplatz wurde zwischenzeitlich aufgegeben. Die Stadt hat in einer Entfernung von nur 
300 m einen neuen Spiel- und Verweilplatz an der Carl-Stolte-Straße geschaffen, der von den 
Bewohnern des Wohngebietes genutzt werden kann. 
Im Rahmen der 5. Änderung wird der ehemalige Spielplatz als private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Erholungsgarten überplant. 
Die angrenzende Grünfläche mit der Zweckbestimmung Park, in der sich auch das geschützte 
Biotop Feldhacke befindet, bleibt von der 5. Änderung unberührt. 
Im Norden wird eine ehemalige Verkehrsfläche ebenfalls als private Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Erholungsgarten überplant. 
 
 
 

6.4  Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Die am ehemaligen Fußweg zwischen Ahornweg und Lindenweg stehenden Bäume wurden 
zur Erhaltung festgesetzt. 

 
 
 
6.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fich-
tenweg“ bleiben unverändert bestehen. 
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Burg Stargard, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 




